DIES SIND DIE GESCHAFTSBEDINGUNGEN AUFGRUND WELCHER KODAK DEN KUNDEN MIT VERBRAUCHSMATERIALIEN
BELIEFERT. DER KUNDE ERKLART SICH MIT DEN GESCHAFTSBEDINGUNGEN VON KODAK EINVERSTANDEN.

Geschaftsbedinqungen von Kodak

1 Definitionen, Interpretationen und Konflikte

1.1 Wenn im Vertrag Begriffe in GroBbuchstaben verwendet werden, gelten die folgenden Definitionen, sofern der Kontext nichts
anderes erfordert.

"Vertrag" bezeichnet den Vertrag mit dem Kunden fiir Verbrauchsmaterialien (einschlieRlich dessen Anlagen, anwendbaren
Anhangen, diesen Geschaftsbedingungen von Kodak und durch Verweis einbezogene Dokumente, die Teil des Vertrags sind),
der von bevollmachtigten Vertretern von Kodak und dem Kunden unterzeichnet wurde.

"Anwendbares Recht" bezeichnet alle Gesetze eines Landes oder Gebiets in ihrer jeweils glltigen Fassung, die auf die in
den Vertrag einbezogenen Verbrauchsmaterialien anwendbar sind, einschliefllich und ohne Einschréankung der folgenden:
Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Zivilrecht, Gewohnheitsrecht, internationales Privatrecht, Grundsatze von Treu und
Glauben, behordliche Erlasse, Regelungen und Verordnungen und Vorschriften aller nationalen, lokalen, kommunalen,
stadtischen oder sonstigen ordnungsgemaf konstituierten Regierungsbehdrden oder - stellen, einschliellich solcher, die sich
auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt beziehen.

"Vertrauliche Informationen” sind alle Informationen, die als vertraulich gekennzeichnet oder ihrer Natur nach eindeutig
vertraulich sind, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Zeichnungen, Entwirfe oder Handbicher, die sich auf die
Verbrauchsmaterialien beziehen, sowie alle Informationen, die sich entweder auf die Dienstleistungen, den Betrieb, die Preise,
die Plane oder die Absichten von Kodak oder des Kunden beziehen, Serviceinformationen, Designrechte,
Geschaftsgeheimnisse, Marktchancen und geschaftliche Angelegenheiten die von der Offenlegenden Partei direkt oder
indirekt an die Empfangende Partei weitergegeben werden (sei es schriftlich, miindlich oder auf andere Weise, einschlie3lich
der Beobachtung bei Besuchen des Firmengelandes der anderen Partei).

"Verbrauchsmaterial” bedeutet, soweit es der Kontext zulasst, Digital Print Verbrauchsmaterial, Inkjet Printing Systems
Verbrauchsmaterial und Prepress Verbrauchsmaterial.

"Verbrauchsmaterial-Zeitraum" hat die in Bedingung 3.2 unten angegebene Bedeutung.

"Lieferung" bedeutet folgendes: Wo Kodak an den Standort des Kunden Verbrauchsmaterialien in Osterreich liefert, erfolgt
die Lieferung DAP (Delivered At Place), bereit zum Abladen am Standort des Kunden, Incoterms® 2020.

"Digital Print-Verbrauchsmaterial™ oder "DP-Verbrauchsmaterial” bezeichnet Verbrauchsmaterial fir elektrofotografische
digitale Produktionspressen, einschlief3lich Trockentinten, Entwickler, vom Bediener austauschbare Komponenten (ORC =
Operator Replaceable Components), andere nicht wiederverwendbare Verbrauchsmaterialien und Wartungsmaterial.
"Offenlegende Partei" bezeichnet die Partei, die vertrauliche Informationen offenlegt.

"Datum des Inkrafttretens” ist das in der Vereinbarung angegebene Datum des Inkrafttretens oder, falls kein Datum
angegeben ist, das spatere Datum der Unterzeichnung der Vereinbarung durch beide Parteien.

"Anfanglicher Verbrauchsmaterial-Zeitraum™ bezeichnet den anfanglichen Zeitraum, in dem Kodak dem Kunden
Verbrauchsmaterial zur Verfligung stellt, wie im Anhang Verbrauchsmaterial angegeben, oder wenn kein anfanglicher
Zeitraum angegeben ist, den Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens.

"Inkjet Printing Systems Verbrauchsmaterial™ oder "IPS-Verbrauchsmaterial” bedeutet Flissigkeiten, Filter, Glihbirnen
fur Kodak Inkjet Printing Systeme.

"Kodak AGBs" bezeichnet diese Geschéaftsbedingungen.

"Nicht vom Kunden austauschbare Einheiten"” sind Komponenten, die vom Kunden nicht ohne die Hilfe von Kodak
ausgetauscht werden konnen.

"Partei" bezeichnet Kodak oder den Kunden und "Parteien" bezeichnet Kodak und den Kunden.

"Person" bedeutet (a) jede Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, Joint Venture, Aktiengesellschaft, Vereinigung,
Stiftung, Organisation ohne eigene Rechtspersonlichkeit oder andere Geschaftseinheit, (b) jede Regierung oder Behorde,
Abteilung oder Unterabteilung davon oder (c) jede Einzelperson.

"Prepress Verbrauchsmaterial" bezeichnet Medien (einschlieRlich Film, Papier, Platten, Gewebe, Kunststoffe, digitale
Medien, Transfermedien, Proofing-Medien und andere bebilderbare Substrate), Tinten, Chemikalien, Filter, Glihbirnen und
Entwickler.

"Printheads" sind je nach Geratetyp Druckkopfe, Jetting Module und/oder Lineheads.

"Empfangende Partei" bezeichnet die Partei, die vertrauliche Informationen erhalt.

"Anhang" bezeichnet einen Anhang zum Vertrag und schlieRt alle Anlagen zum Vertrag ein.

"Standort" bezeichnet den Standort des Kunden, an den die Verbrauchsmaterialien geliefert werden.

"Umsatzsteuer"” bedeutet die nach geltendem Recht anfallende Umsatzsteuer und alle anderen anwendbaren Steuern und
Gebuhren oder dhnlichen Abgaben, die nach dem zum Zeitpunkt der Erbringung der jeweiligen steuerpflichtigen Leistung
geltenden Recht erhoben werden.

1.2 Die Uberschriften im Vertrag dienen nur der Ubersichtlichkeit und haben keine Auswirkung auf die Auslegung des Vertrags.
1.3 Worter im Singular schlielfen die Bedeutung im Plural ein und umgekehrt.

1.4 Der Begriff der "Textform" schlieft Telefax und E-Mail ein.

1.5 Die Begriffe "beinhaltend", "einschlieBlich", "insbesondere" oder ahnliche Ausdriicke dienen der Veranschaulichung und
schréanken den Sinn der diesen Begriffen folgenden Wérter nicht ein.

2. Vereinbarung
2.1 Kodak veraufert an den Kunden und der Kunde erwirbt von Kodak die Verbrauchsmaterialien, wie in den Anhangen zum

Vertrag aufgefiihrt zu den im Vertrag genannten Bedingungen.

2.2 Samtliche Bestellungen sind gegenstandslos, sofern und soweit sie nicht von Kodak in Textform akzeptiert wurden und
ausdricklich Bestandteil des Vertrags sind. Fir Bestellungen von Verbrauchsmaterial kdnnen Mindestbestellwerte sowie
Mindestbestellmengen bestehen (Details sind auf Anfrage erhaltlich).

2.3. Sofern mdglich, sind alle Bestellungen (iber das von Kodak angebotenen Online Bestellsystem zu tatigen. Fir anderweitige
Bestellungen (per Telefon, Telefax, E-Mail oder postalisch) kann ein Aufpreis fir den zuséatzlichen Bearbeitungsaufwand
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erhoben werden, soweit zwischen den Parteien nichts anderweitig vereinbart wurde. Dem Kunden von Kodak zur Verfligung
gestellte Passworter fir das Online Bestellsystem sind vor unberechtigten Zugriffen zu schitzen.

2.4 Der Vertrag enthalt sadmtliche Vereinbarungen der Parteien zu dem Vertragsgegenstand und |asst alle vorherigen
Vereinbarungen zwischen dem Kunden und Kodak hierzu unwirksam werden. Es bestehen keine weiteren Abreden zu dem
Vertrag, weder muindlich oder schriftlich (insbesondere gelten keine von dem Kunden bei der Bestellung angegebenen
Allgemeinen Geschaftsbedinungen des Kunden oder sonstige Dokumente des Kunden, auf die dieser Bezug nimmt).

2.5 Der Kunde erklart, die Verbrauchsmaterialien als Unternehmer zu erwerben.

2.6 Im Falle des Erwerbs von Prepress-Verbrauchsmaterial, stellt der Kunde Kodak quartalsweise eine Schatzung der jeweils
in den nachsten drei Monaten anstehenden Bestellungen zur Verfigung, sowie, nach Anforderung von Kodak, weitere
zukinftige verbrauchsrelevante Informationen.

3. Vertragslaufzeit und Beendigung

3.1 Der Vertragsbeginn entspricht dem Datum des Inkrafttretens und gilt mangels anderweitiger Vereinbarungen und
vorbehaltlich seiner Beendigung gemaf den Regelungen in diesem Vertrag, bis zum Ende des Verbrauchmaterial-Zeitraums,
welcher in Bedingung 3.2 definiert ist.

3.2 Kodak stellt dem Kunden das fir den Anfanglichen Verbrauchsmaterial-Zeitraum vereinbarte Verbrauchsmaterial zur
Verfugung. Mit dem Kunden abgeschlossene Liefervereinbarungen uber Verbrauchsmaterial verldngern sich jeweils um ein (1)
Jahr, falls sie von keiner Partei spatestens neunzig (90) Tage vor dem Ablauf des jeweiligen Verlangerungszeitraums schriftlich
gekiindigt werden. Der Anfangliche Verbrauchsmaterial-Zeitraum und jeder weitere Verlangerungszeitraum wird als
"Verbrauchsmaterial-Zeitraum" bezeichnet.

3.3 Kodak ist in den folgenden Fallen zur sofortigen Beendigung des Vertrags mit dem Kunden oder zu einer Einstellung der
Belieferung des Kunden mit Verbrauchsmaterialien berechtigt: a) Der Kunde bezahlt eine fallige Forderung nicht innerhalb von
14 Tagen nach Eintritt der Félligkeit; b) Der Kunde beantragt die Erdffnung eines Insolvenzverfahrens oder einer
Eigenverwaltung; c) der Kunde verstoRit gegen eine wesentliche Verpflichtung aus dem Vertrag und dieser VerstoR wird nicht
binnen 30 Tagen nach Aufforderung durch Kodak geheilt; d) der Kunde verst63t gegen eine wesentliche Verpflichtung aus dem
Vertrag ohne dass es eine Mdglichkeit zu Heilung des VerstoRes gibt; und/oder e) in gleichgelagerten Fallen, deren
Auswirkungen auf den Vertrag nach Treu und Glauben unter Beriicksichtigung der Verkehrssitte ahnlich schwer wiegen wie die
vorgenannten Falle. Die Beendigung erfolgt unbeschadet der sonstigen Rechte von Kodak, insbesondere ist Kodak in diesen
Fallen berechtigt, offenstehende Lieferungen zu stornieren, ohne dass hierin die Verletzung einer vertraglichen Verpflichtung
von Kodak liegt.

3.4 Bei einer unberechtigten Kiindigung einer Bestellung durch den Kunden vor Auslieferung, ist Kodak berechtigt, 10 % des
Werts der Verbrauchsmaterialien zuziglich durch die Kiindigung entstandene Auslagen geltend zu machen.

3.5 Fertigt Kodak Druckplatten individuell fur den Kunden an, ist der Kunde bei Beendigung oder Ablauf der jeweiligen
Vereinbarung mit Kodak verpflichtet, innerhalb 5 Tagen ab dem Rechnungsdatum, alle entsprechenden Restbestédnde von
Kodak sowie alle fiir die individuelle Anfertigung angeschafften Rohmaterialien zu tbernehmen.

4. Preise und Zahlung

4.1 Preise. Der Kunde zahlt die Preise fiir die Verbrauchsmaterialien, wie sie in den Anhdngen angegeben sind.

4.2 Recht zur Preisanpassung fiir Verbrauchsmaterialien und Volumenbasierende Geblihren. Andern sich die den aktuellen
Preisen zugrundeliegenden Kosten flur Rohmaterialen, Transport, Logistik oder Energie, ist Kodak entsprechend seiner
Kalkulation zur Erhebung eines Preisaufschlags und/oder mit einer Ankiindigungsfrist von 30 Tagen in Textform zu einer
Preisanpassung berechtigt. Wurden Preise auf der Grundlage eines zu erwartenden Jahresabnahmeziels vereinbart, ist Kodak
mit einer Ankiindigungsfrist von 30 Tagen zur Anpassung der Preise berechtigt, sofern das Jahresabnahmeziel nicht erreicht
wurde.

4.3 Sofern im Vertrag nicht anders angegeben, ist im Preis fir Verbrauchsmaterialien folgendes nicht enthalten: i) entladen; ii)
Versand- und Bearbeitungskosten (ungeachtet anderslautender Bestimmungen in den geltenden Incoterms); iii) Ausfuhr- oder
Einfuhrzélle oder sonstige Geblhren, sofern zutreffend. Die Versandkosten fiir Druckplatten werden von Kodak getragen.

4.4 Die Zahlung fir die Verbrauchsmaterialien erfolgt gemaR dem in Anhang Verbrauchsmaterialien angegebenen
Zahlungsbedingungen oder, falls keine Zahlungsbedingungen angegeben sind, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum.
Alle Zahlungen fiir Verbrauchsmaterialien sind an Kodak zu leisten, wie in der Rechnung angegeben. Die Zahlung darf nicht in
einer anderen als der in der Rechnung angegebenen Wahrung erfolgen. Sofern nicht anders mit Kodak vereinbart, erfolgt die
Zahlung per Uberweisung.

4.5 Bis zur Einrichtung eines Kundenkontos werden alle Geschafte mit Neukunden auf der Basis von Vorkasse bei Bestellung
abgewickelt, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die Gewahrung von Kreditlinien ist an die Voraussetzung geknipft, dass
Kodak Zahlungen an oder vor dem auf der Rechnung von Kodak angegebenen Datum erhalt, und Kodak kann Kreditlinien sofort
zuriickziehen, wenn eine Zahlung nicht am oder vor dem Falligkeitsdatum erfolgt.

4.6 Sofern im Vertrag nicht ausdricklich anders angegeben, verstehen sich alle Preise und Geblihren ohne Umsatzsteuer; der
an dem Tag der Rechnungsstellung geltende Umsatzsteuersatz ist daher zusatzlich zu entrichten.

4.7 Die Frist fiir die Zahlung von Betragen, die der Kunde Kodak im Rahmen des Vertrags schuldet, ist von wesentlicher
Bedeutung fiir den Vertrag. Kodak kann alle erhaltenen Zahlungen, die sich nicht auf eine bestimmte Rechnung beziehen, auf
eine ausstehende Rechnung anrechnen.

4.8 Wenn der Kunde einen falligen Betrag nicht bezahlt, gerat er in Verzug und Kodak kann, unbeschadet der sonstigen Rechte
und ohne weitere Benachrichtigung, die Bestellung von Verbrauchsmaterialien stornieren, die Lieferung von Verbrauchsmaterial
verschieben, die Zahlungsbedingungen andern, die Verbrauchsmaterialien wieder in Besitz nehmen, den Vertrag kiindigen und
automatisch und ohne vorherige Benachrichtigung Zinsen auf alle tberfélligen Betrage ab dem Datum der Falligkeit bis zum
Datum des tatsachlichen Zahlungseingangs in Hohe von monatlich 1,5 % (18 % pro Jahr) auf den Uberfalligen Saldo berechnen.
Alle anderen Betrage, die der Kunde Kodak schuldet, werden dann ebenfalls sofort fallig und zahlbar.

5. Lieferung

5.1 Kodak bemiht sich, die Lieferung der Verbrauchsmaterialien zu den genannten Zeitpunkten durchzufiihren. Lieferdaten
sind unverbindlich.

5.2 In Fallen Hoherer Gewalt gemaR Ziffer 13.2 ist Kodak berechtigt, Lieferungen ohne Vorankindigung auszusetzen oder
Bestellungen zu kiindigen.

5.3 Kodak ist zu Teillieferungen von Verbrauchsmaterialien berechtigt. Jede Teillieferung stellt ein separates Vertragsverhaltnis
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dar. Jede Teillieferung ist zum jeweiligen Falligkeitsdatum als Voraussetzung fur die restliche Lieferung zahlbar.
Mangelgewahrleistungsanspriiche betreffend einzelne Teillieferungen von Verbrauchsmaterialien berechtigen nicht zur
Kundigung der restlichen Lieferung.

5.4 Der Kunde hat die Verbrauchsmaterialien uverziiglich bei Lieferung zu untersuchen und offensichtliche Mangel unverziglich
zu rligen.

5.5 Unvollstandige Lieferungen und fehlende Verbrauchsmaterialien miissen Kodak binnen 24 Stunden nach Lieferung der
Verbrauchsmaterialien entsprechend nachstehenden Ziffern 5.5(i) und 5.5(ii) in Textform gemeldet werden:

(i) Lieferung in Packstlcken - jeder Lieferung liegt ein Lieferschein bei. Der Kunde oder dessen Bevollmachtiger hat den
Lieferschein unter Angabe des vollstdndigen Namens in Druckbuchstaben zu bei der Entgegennahme der Lieferung
zu unterzeichnen. Fehlende Packstiicke oder Beschadigungen missen auf dem Lieferschein vermerkt werden.
Spéatere Reklamationen kdnnen nicht akzeptiert werden.

(ii) Lieferung auf Paletten (eingeschweil’t) - jeder Lieferung liegt ein Lieferschein bei. Der Kunde oder dessen
Bevollmachtiger hat den Lieferschein unter Angabe des vollstindigen Namens in Druckbuchstaben bei der
Entgegennahme der Lieferung zu unterzeichnen. Fehlende Paletten oder Beschadigungen der Verpackung missen
auf dem Lieferschein vermerkt werden. Sofern mdglich, ist die Anzahl der auf einer Palette gelieferten Packstlcke zu
erfassen und zu vermerken. Spatere Reklamationen kdnnen nicht akzeptiert werden.

6. Beschwerden; Riicksendungen

6.1 Der Kunde ist verpflichtet, Kodak innerhalb von 7 Tagen nach der Riige offensichtlicher Mangel schriftlich tber fehlende
Packstlicke sowie Uber Art und Weise der Schaden oder Mangel zu informieren. Eine Nichtbelieferung oder Einwande gegen
die Rechnung sind innerhalb von 7 Tagen nach dem fehlenden Eingang der Verbrauchsmaterialien oder dem Eingang der
Rechnung schriftlich zu riigen.

6.2 Kodak ist innerhalb von 2 Tagen nach Entdeckung von nicht offensichtlichen Mangeln an den Verbrauchsmaterialien
schriftlich zu benachrichtigen.

6.3 Qualitatsbeanstandungen, die sich auf Verbrauchsmaterialien beziehen, ist ein Muster des Verbrauchsmaterials beizuftgen,
welches die gemeldete Beanstandung sowie die Identifikationsmerkmale zeigt.

6.4 Wenn aus Sicht von Kodak nachgewiesen ist, dass das Verbrauchsmaterial am oder vor dem Datum des
Gefahrenibergangs auf den Kunden beschadigt oder defekt waren, repariert oder ersetzt Kodak diese kostenlos oder schreibt
dem Kunden nach eigenem Ermessen den Preis fir das Verbrauchsmaterial gut. Vorbehaltlich der Bedingung 6.5 sind alle
ersetzten oder gutgeschriebenen Verbrauchsmaterialien an Kodak zurlickzugeben. Erlaubt Kodak dem Kunden, diese
Verbrauchsmaterialien zu behalten, so kann die Gutschrift um einen vorhandenen Restwert der Verbrauchsmaterialien reduziert
werden.

6.5 Verbrauchsmaterialien diirffen nur mit vorheriger Zustimmung an Kodak zuriickgegeben werden, wobei Kodak im Fall der
Zustimmung die Abholung veranlasst, und einen Abholschein ausstellt; andernfalls haftet Kodak nicht fir den Verlust oder die
Beschadigung von Verbrauchsmaterialien. Von Kodak eingesetzte Transportpersonen sind nicht berechtigt,
Verbrauchsmaterialien ohne schriftliche Genehmigung von Kodak zur Riicknahme entgegenzunehmen.

7. Risiko von Verlust oder Beschéddigung; Eigentum

7.1 Das Risiko des Verlusts oder der Beschadigung der Verbrauchsmaterialien geht nach den Regelungen in den aktuellen
Incoterms von Kodak auf den Kunden Uber.

7.2 Das Eigentum an den Verbrauchsmaterialien geht von Kodak auf den Kunden Uber, sobald alle falligen Betrage an Kodak
bezahlt wurden. Solange Kodak das Eigentum an den Verbrauchsmaterialien behalt, darf der Kunde die Verbrauchsmaterialien
nicht ohne die Zustimmung von Kodak an Dritte Ubertragen oder Dritten eine Sicherheit an den Verbrauchsmaterialien
gewahren. Der Kunde darf die Verbrauchsmaterialien im Rahmen seiner normalen Geschaftstatigkeit verwenden. Der Kunde
ist verpflichtet, das Verbrauchsmaterial unter guten Lagerbedingungen aufzubewahren und gegen alle Risiken des Verlusts
oder der Beschadigung fiir Kodak zu versichern und Kodak auf Anfrage einen entsprechenden Nachweis zu erbringen.

8. Gewabhrleistung

"Gewadhrleistungszeitraum" ist der nachfolgend genannte und/oder auf der Verpackung aufgedruckte Zeitraum.

8.1 Gewahrleistung bei Verbrauchsmaterialien. Das Mindesthaltbarkeitsdatum fir Verbrauchsmaterialen ist auf der Verpackung
aufgedruckt. Eine entsprechende Haltbarkeit setzt eine ordnungsgeméafle Handhabung und Lagerung voraus. Der Anspruch
des Kunden gemal der in diesem Abschnitt erlauterten Gewahrleistung richtet sich nach Wahl von Kodak auf Ersatzlieferung
oder Rickerstattung des gezahlten Kaufpreises. Nicht direkt von Kodak gelieferte Verbrauchsmaterialien miissen vor ihrem
Einsatz vom Kunden selbst auf Geeignetheit Gberprift werden.

8.2 Gewahrleistung bei Digitaldruck-Verbrauchsmaterialien. Die Gewahrleistung richtet sich nach den vorstehenden
Bestimmungen.

8.3 Gewabhrleistung bei Verbrauchsmaterial fir Inkjet Printing Systems. Verbrauchsmaterialien wie Filter, Glihbirnen oder
Druckkopfe stellen Verschleissteile dar. Besonderheiten bei Druckképfen: Druckkdpfe werden innerhalb des jeweils geltenden
Wiederaufbereitungszeitraums ("NCR-Zeitraum") kostenfrei gegen neue oder wiederaufbereitete Druckkdpfe ersetzt (inklusive
Fracht und Versicherung fiir die Riicksendung). Im Falle eines Defekts wahrend des NCR-Zeitraums, wird der defekte Druckkopf
kostenfrei durch einen wiederaufbereiteten Druckkopf ersetzt, der mindestens den noch offenen NCR-Zeitraum im Zeitpunkt
des Defekts aufweist, oder, gegen anteilige Berechnung, durch einen neuen Druckkopf ausgetauscht. In Einzelfallen wird eine
Gutschrift fiir den nicht verbrauchten NCR-Zeitraum erteilt. Nach Ablauf des NCR-Zeitraums flihrt Kodak die Wiederaufbereitung
oder den Ersatz der Druckkdpfe zu der in dem jeweiligen Zeitpunkt gulltigen Kodak Leitlinie fur Wiederaufbereitung und
Austausch (Printhead Refurbishment and Exchange Policy) durch. Der Kunde tragt die Kosten fiir Transport und Versicherung
zu und vom Standort von Kodak. Der Preis fur die Wiederaufbereitung oder den Ersatz richtet sich nach der im jeweiligen
Zeitpunkt der Lieferung geltenden Preisliste, ohne dass dies einer gesonderten Mitteilung bedarf. Flr Gerate die in Verbindung
mit einem "Click Charge Plan" veraufRert wurden, sind samtliche Kosten fiir die Wiederaufbereitung von Druckkdpfen in der
"Click Charge" beinhaltet. Die Verwendung von Tinten, Flissigkeiten oder anderen Verbrauchsmaterialien, die nicht durch
Kodak geliefert oder nach Freigabe nach den Spezifikationen von Kodak gefertigt wurden (durch Kodak "Freigegebenes
Verbrauchsmaterial") kann einen negativen Einfluss auf die Gerateleistung haben. Wird nicht Freigegebenes
Verbrauchsmaterial verwendet, gelten besondere Preise fur die Wiederaufbereitung oder den Ersatz von Druckkdpfen und fir
Services. Kodak kann nach Vorankiindigung jederzeit zu den ublichen Geschéftszeiten den Standort des Kunden besichtigen
und die relevanten Unterlagen des Kunden einsehen um die vorstehenden Voraussetzungen zu prifen.
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8.4 Gewahrleistungsbeschrankung. Die vorstehende Gewahrleistung findet keine Anwendung auf Forderungen, die sich aus (i)
Unfall, Unterlassung, Missbrauch, unsachgemalem Gebrauch, unsachgemalfRem Umgang oder Transport oder einer
unsachgemaR gewarteten Klimaanlage, Feuchtigkeitsregelung oder Stromversorgung ergeben, die von jemand anders als
Kodak oder seinen autorisierten Vertretern verursacht wurden, (ii) der Interoperabilitat mit anderen nicht von Kodak gelieferten
Produkten, (iii) unsachgemaRer Installation, Wartung oder Anderung durch andere Personen als Kodak oder seine autorisierten
Vertreter, (iv) der Nutzung in einer Umgebung oder einer Weise oder fiir einen Zweck, fiir die bzw. den die Waren nicht ausgelegt
oder vorgesehen sind, (v) ungewohnlicher physischer oder elektrischer Belastung oder (vi) einem anderen Grund als der
gewodhnlichen Nutzung ergeben.

8.5 Jedwede weitere Bedingungen oder Gewahrleistungen (egal, ob ausdriicklich oder impliziert durch das Gesetz,
Gewohnheitsrecht oder durch Handlungsweisen oder einer regelmafRige Verhaltensweisen oder Handelsbrauchen oder
Benutzung) in Bezug auf Qualitat oder Bereitschaft fir jeden anderen besonderen Zweck, sind ausdrticklich ausgeschlossen.

9. Haftungsbeschrinkung

9.1 Die in dieser Vereinbarung niedergelegten Haftungsbeschrankungen gelten nicht fur Anspriiche, die auf Verletzung von
Leben, Kérper und Gesundheit beruhen, oder dem Kunden zwingend zustehen, oder wegen etwaiger Erteilung einer Garantie
zwingend sind.

9.2 Die Haftung von Kodak oder der mit Kodak verbundenen Unternehmen ist auf den vom Kunden fiir die jeweiligen
Verbrauchsmaterialien bezahlten Betrage, fiir welche der Schadensersatzanspruch entsteht, beschrankt. Dies gilt nicht bei
Vorsatz und grober Fahrlassigkeit.

9.3 Kodak und die mit Kodak verbundenen Unternehmen {ibernehmen im Ubrigen keine Haftung fiir Verluste sowie solche
unmittelbaren und mittelbaren Schaden, welche in Ansehung des zugrundeliegenden Rechtsgeschéfts vertragsuntypisch sind
oder nicht vorhersehbar waren. Dies gilt nicht bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Die Haftung fur die vorerwahnten Schaden
ist auch bei einfacher Fahrlassigkeit ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden beruht auf schuldhafter Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten, also Pflichten, deren Erfiillung die ordnungsgemafe Durchfiihrung des Vertrags tberhaupt erst ermdglicht
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmaRig vertrauen darf.

9.4 Es besteht keine Verantwortung von Kodak und seiner verbundenen Unternehmen bei Verwendung von Waren mit
Hardware, Medien oder Software von Drittanbietern ohne die Freigabe durch Kodak.

10. Vertraulichkeit

10.1 Die Empfangende Partei darf die erhaltenen vertraulichen Informationen ausschlief3lich zur Erfullung ihrer Verpflichtungen
gemal den Bestimmungen des Vertrages verwenden.

10.2 Die Empfangende Partei wird in Bezug auf die vertraulichen Informationen der Offenlegenden Partei keine geringeren
Sicherheitsmalinahmen und kein geringeres Maf} an Sorgfalt anwenden als die, die die Empfangende Partei auf ihre eigenen
vertraulichen Informationen anwendet, und sie wird in jedem Fall ein angemessenes und geeignetes Mal} an Sorgfalt und Schutz
anwenden.

10.3 Die Empfangende Partei verpflichtet sich, keine vertraulichen Informationen der Offenlegenden Partei an Dritte
weiterzugeben, mit der Ausnahme, dass sie solche vertraulichen Informationen an ihre Angestellten, Berater, Bevollmachtigten
oder Unterauftragnehmer weitergeben darf, jedoch nur in dem Umfang, der fur die Erflllung ihrer Verpflichtungen aus dem
Vertrag erforderlich ist. Die Empfangende Partei stellt sicher, dal jeder Dritte, dem sie die vertraulichen Informationen offenlegt,
Uber den vertraulichen Charakter der Informationen informiert wird und an Vertraulichkeitsverpflichtungen gebunden ist, die
nicht weniger streng sind als die in dieser Vereinbarung festgelegten.

10.4 Unbeschadet anderer Rechte oder Rechtsmittel, die Kodak oder dem Kunden zustehen, erkennen Kodak und der Kunde
an, dass Schadensersatz moglicherweise kein angemessenes Mittel zur Behebung von Verstoflen gegen diese
Vertraulichkeitsverpflichtungen ist, und vereinbaren, dass sowohl Kodak als auch der Kunde berechtigt sind, bei drohenden
oder tatsachlichen VerstoRen Unterlassungsklagen, Zwangsvollstreckungen und andere verfiigbare Rechtsmittel zu
beantragen.

10.5 Die Bestimmungen dieser Ziffer 10 gelten nicht fur vertrauliche Informationen:

10.5.1 in dem Umfang, in dem sie der Offentlichkeit zugénglich sind oder werden, ohne dass dies auf eine
Vertragsverletzung durch die Empfangende Partei zuriickzufiihren ist;

10.5.2 von denen die Empfangende Partei durch ihre schriftlichen Aufzeichnungen nachweisen kann, dass sie in ihrem
Besitz war, bevor sie sie von der Offenlegenden Partei erhielt, und die sie nicht zuvor von der Offenlegenden
Partei oder einem Dritten in deren Namen aufgrund einer Vertraulichkeitsverpflichtung erhalten hatte;

10.5.3 von denen die Empfangende Partei anhand ihrer schriftlichen Aufzeichnungen nachweisen kann, von einem
Dritten, der rechtmaRig in ihrem Besitz ist und sie rechtmafig weitergeben kann, ohne Einschrankung hinsichtlich
der Verwendung oder Weitergabe erhalten hat;

10.5.4 die von der Empfangenden Partei unabhangig und ohne Zugang zu den vertraulichen Informationen entwickelt
wurden; oder

10.5.5 die nach geltendem Recht offengelegt werden mussen.

10.6 Die Bestimmungen dieser Ziffer 10. der Geschaftsbedingungen gelten auch nach dem Ablauf oder der Beendigung des
Vertrags und flr einen Zeitraum von 3 Jahren nach dem Datum des Ablaufs oder der Beendigung des Vertrags.

11. Geistiges Eigentum

11.1 Die Markenzeichen von Kodak sind nach den jeweils geltenden Vorschriften und Internationalen Vereinbarungen
eingetragene Schutzrechte. Der Kunde darf die Markenzeichen von Kodak nur mit ausdricklicher vorheriger schriftlicher
Erlaubnis nutzen, die gesondert von der vorliegenden Vereinbarung zu treffen ist.

11.2 Geistige Schutzrechte und Urheberrechte von Kodak (und von den Lieferanten von Kodak) werden beim Verkauf der
Verbrauchsmaterialien nicht mitiibertragen. Der Kunde ist nicht berechtigt, Uber geistige Schutzrechte und Urheberrechte die
im Zusammenhang mit den Verbrauchsmaterialien stehen in irgendeiner Weise zu verfiigen, sie auszuliben oder zu tibertragen
und aus der Verletzung dieser Rechte resultierende Schadens- oder sonstige Anspriiche geltend zu machen.

11.3 Kodak verteidigt den Kunden in jedwedem Verfahren basierend auf einer Anspruchsbehauptung, dass durch den Kauf
oder die Nutzung der Verbrauchsmaterialien ein Patent verletzt wird, sofern Kodak umgehend benachrichtigt wird und
entsprechende Informationen zur Verfligung gestellt werden, leistet Unterstiitzung fir und Gibernimmt die alleinige Kontrolle tber
die Verteidigung und/oder alle Entscheidungen fir eine Einigung oder einen Vergleich, einschlieBlich aller diesbezlglichen
Verhandlungen. Kodak hat die sich ggf. durch ein solches Verfahren ergebenden Schadenersatzzahlungen und Kosten zu
tragen. Diese Bestimmung gilt nicht fir nicht von Kodak hergestellte Verbrauchsmaterialien, die in Kombination mit nicht von
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Kodak hergestellten Verbrauchsmaterialien verwendet werden oder Verbrauchsmaterialien, die speziell nach den
Spezifikationen oder Vorgaben des Kunden hergestellt wurden, oder fir nach der Lieferung vom Kunden modifizierte
Verbrauchsmaterialien.

11.4 Wenn bei Verbrauchsmaterialien oder Teilen davon die Verletzung eines Patents festgestellt wird und eine weitergehende
Nutzung rechtlich nicht zulassig ist, erwirbt Kodak auf eigene Kosten und nach alleiniger Wahl fiir den Kunden das Recht einer
Weiternutzung des Gerats, tauscht die Verbrauchsmaterialien durch ein nicht gegen das Patent verstofende
Verbrauchsmaterialien aus, andert die Verbrauchsmaterialien so ab, dass keine Verletzung mehr vorliegt, oder entfernt das
Verbrauchsmaterialien und ersetzt den gezahlten Kaufpreis, abzlglich eines angemessen Werts fir die Nutzung.

12. Datenschutz

Sollten die Parteien personliche Informationen an die jeweils andere Partei in Verbindung mit dem Vertrag weitergeben, soll
folgendes gelten: (i) Beide Parteien sind dafiir verantwortlich die lokalen Vorschriften und Gesetze zum Datenschutz zu befolgen
(die "Datenschutzvorschriften"), darunter insbesondere die Europaische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Klarstellend wird vereinbart, dass der Kunde (und die mit ihm verbundenen Unternehmen) als Verantwortlicher und Kodak, die
mit Kodak verbundenen Unternehmen und Aufragnehmer als Auftragsdatenverarbeiter fungieren; (ii) Jede Vertragspartei
verarbeitet die personenbezogenen Daten in dem Malle, wie es zur Férderung der in diesem Abkommen vorgesehenen
Beziehungen erforderlich ist und wie es das Gesetz vorschreibt oder erlaubt; (iii) Jede Partei hat angemessene betriebliche,
technische und organisatorische MaRnahmen ergriffen, um die personenbezogenen Daten vor versehentlicher oder
unrechtmafiger Zerstérung oder Veranderung und unbefugter Weitergabe oder unbefugtem Zugriff zu schitzen; und (iv) Kommt
es zu einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten (nach den jeweils anwendbaren Datenschutzvorschriften) der
die Sicherheit, Vertraulichkeit oder Integritéat von personenbezogenen Daten des Kunden gefahrdet (der "Vorfall") wird Kodak
die dem Risiko angemessenen Maflinahmen einleiten um den Vorfall zu begrenzen, untersuchen und einzudammen. Sofern
nach den jeweils anwendbaren Datenschutzvorschriften erforderlich, wird Kodak den Kunden unverzuglich informieren, damit
dieser auf den Vorfall reagieren kann.

13. Verschiedenes

13.1 Abtretung. Sofern nicht ausdriicklich in diesem Vertrag festgelegt, darf jede Partei ohne die vorherige schriftliche
Zustimmung der anderen Partei, die nicht unbillig verweigert werden darf, weder diesen Vertrag oder Rechte aus diesem Vertrag
abtreten noch Leistungen oder Verpflichtungen aus diesem Vertrag libertragen. Jede ohne die Zustimmung der anderen Partei
erfolgte Abtretung ist unguiltig. Alle Rechte und Pflichten von Kodak im Rahmen dieser Vereinbarung kénnen von allen mit Kodak
benannten verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften ausgelibt und erfiillt werden. Der Vertrag ist auch fir die
jeweiligen Rechtsnachfolger der Parteien, auch im Falle der Abtretung, verbindlich. Das Recht, diesen Vertrag oder Rechte aus
diesem Vertrag mit einer Ankiindigungsfrist von 30 Tagen auf einen Dritten zu tbertragen, der alle oder die wesentlichen Anteile
an einer der Parteien Gbernimmt, bleibt hiervon unberuhrt.

13.2 Héhere Gewalt. Keine der Vertragsparteien ist dafiir verantwortlich, wenn ihre Leistung aufgrund von Ursachen, die
aulerhalb der zumutbaren Kontrolle dieser Partei liegen, wirtschaftlich undurchfiihrbar wird, einschlieRlich Streik, Aussperrung,
Arbeitskonflikte oder -engpéasse, Aufruhr, Revolution, Mobilisierung, Krieg, Epidemien, Pandemien, Transportschwierigkeiten,
Schwierigkeiten bei der Beschaffung der erforderlichen Materialien, Produktionsanlagen oder Transportmittel,
Arbeitsschwierigkeiten, Maschinenausfélle, Unfalle, Brande, Uberschwemmungen oder Stiirme, Ausfall von Zulieferern,
Naturereignisse, Sabotage, innere Unruhen, von der Regierung auferlegte Beschrankungen oder Embargos, Handlungen ziviler
oder militérischer Behdérden, Unmdglichkeit der Beschaffung von Material, Hardware oder Transportmitteln, unrichtige,
verspatete oder unvollstdndige Spezifikationen, Zeichnungen oder Daten, die von der anderen Partei oder Dritten geliefert
wurden (zusammenfassend "Hohere Gewalt"). Im Falle einer Verzdgerung der Leistung aufgrund héherer Gewalt werden alle
im Vertrag festgelegten Termine um den Zeitraum verschoben, der zum Ausgleich der Verzdgerung erforderlich und
angemessen ist.

13.3 Ausfuhrkontrolle. Der Kunde erkennt an, dass einige der Waren den US-amerikanischen und/oder anderen
internationalen Ausfuhrkontrollvorschriften unterliegen kdnnen. Der Kunde ist verpflichtet, alle derartigen US-amerikanischen
und/oder anderen internationalen Ausfuhrkontrollvorschriften einzuhalten, soweit sie fiir den Kunden gelten. Der Kunde muss
Kodak auf eine angemessene schriftliche Anfrage von Kodak hin Informationen zur Verfligung stellen, die bestatigen, dass er
diese Vorschriften einhalt. Kodak ist berechtigt, (i) diesen Vertrag zu kiindigen oder (ii) die Lieferung von Waren mit sofortiger
Wirkung durch schriftliche Mitteilung an den Kunden einzustellen, wenn der Kunde diese Vorschriften nicht einhalt.

13.4 Anderung, Erginzung. Jede Art von Ergénzung oder Anderung der Vereinbarung bedarf der Schriftform und der
Unterzeichnung durch bevollmachtigte Vertreter beider Vertragsparteien oder sie ist unwirksam.

13.5 Verzicht. Das Versdumnis oder die Verzogerung einer Vertragspartei bei der Ausiibung eines Rechts oder Rechtsmittels
stellt keinen Verzicht auf diese Rechte oder auf das Recht dar, diese spater geltend zu machen.

13.6 Teilbarkeit. Sollte ein Teil des Vertrags oder dieser Geschaftsbedingungen unwirksam oder nicht durchsetzbar sein, so
wird die Glltigkeit des Ubrigen Vertrags oder dieser Geschaftsbedingungen davon nicht beriihrt.

13.7 Zusicherungen. Die Bestimmungen des Vertrags und dieser Geschaftsbedingungen ersetzen alle friiheren Entwiirfe,
Vereinbarungen, Absprachen, Verstandnisse und Gesprache zwischen den Parteien oder ihren Beratern sowie alle
Erklarungen, Zusicherungen, Bedingungen, Gewahrleistungen, Garantien, Vorschlage, Mitteilungen und Absprachen,
unabhangig davon, ob sie muindlich oder schriftlich oder in Textform abgegeben wurden. Keine der Partei wird sich auf
Erklarungen, Zusicherungen, Bedingungen, Gewahrleistungen, Garantien, Vorschlage, Mitteilungen und Absprachen berufen,
die nicht im Vertrag enthalten sind, und diesbezugliche Anspriiche geltend machen. Keine Bestimmung dieser Bedingung
schrankt die Haftung fur Vorsatz oder arglistige Tauschung ein oder schlie3t sie aus.

13.8 Aufrechnung. Alle an Kodak falligen Betrage sind in voller Hohe ohne Abzug zu bezahlen (mit Ausnahme von nach
geltendem Recht zwingenden Steuerabziigen), und der Kunde kann Zuriickbehaltungsrechte nur geltend machen, wenn sie auf
demselben Rechtsverhaltnis beruhen. Der Lieferant kann mit Gegenforderungen nur aufrechnen, soweit diese von Kodak
anerkannt, rechtskraftig festgestellt oder entscheidungsreif sind. Aufrechnung und Zuriickbehaltung durch Kodak richten sich
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

13.9 Vollstreckung. Jede Partei haftet fiir alle Kosten, die der anderen Partei entstehen (einschliellich Anwalts- und sonstiger
Rechtsverfolgungskosten) (i) im Zusammenhang mit der Einziehung falliger Betrage und (ii) bei einer erfolgreichen Klage der
anderen Partei zur Durchsetzung des Verpflichtungen aus dem Vertrag.

13.10 Priifung. Der Kunde raumt Kodak und/oder den von Kodak ausgewahlten Wirtschaftsprifungsunternehmen das Recht
ein, die relevanten Biicher und Unterlagen des Kunden zu inspizieren, um die Erfiillung der Verpflichtungen des Kunden aus
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dem Vertrag zu priifen. Eine solche Prifung erfolgt an dem Ort, an dem sich die betreffenden Buicher und Unterlagen befinden,
nach Ankindigung in Textform mindestens zehn (10) Tage im Voraus wahrend der Ublichen Geschéftszeiten und in einer Weise,
die den Ublichen Geschéftsbetrieb des Kunden nicht unangemessen beeintrachtigt.

13.11 Kommunikation. Der Kunde erklart sich damit einverstanden, dass die Mitarbeiter von Kodak auf elektronischem Wege
mit den vom Kunden benannten Personen in Bezug auf Marketing, Lieferungen von Verbrauchsmaterialien, Zahlungen,
Services, Planung von Support Services und andere Supportleistungen usw. kommunizieren kénnen. Der Kunde ist daflr
verantwortlich, die Kontakte (ber den Kodak Online-Support-Prozess auf dem neuesten Stand zu halten, oder, falls dies nicht
moglich ist, Uber den dem Kunden benannten Vertreter von Kodak.

13.12 Mitteilungen. Mitteilungen, die nach dem Vertrag der Schriftform bedurfen, gelten als ordnungsgemaR zugestellt, wenn
sie personlich GUbergeben wurden oder, falls sie an die von der anderen Partei im Vertrag angegebene Adresse oder an eine
andere, von der betreffenden Partei mitgeteilte Adresse per Einschreiben oder Luftpost, (wenn der Versand international erfolgt),
oder per Boten versandt wurden, nach dem Ablauf von 2 Tagen nach der Aufgabe zur Post oder nach 3 Tagen nach der Aufgabe
als Luftpost.

13.13 Elektronische Unterschriften, Faksimile-Unterschriften, Gegenstiicke. Elektronische und Uber Telefax erhaltenen
Unterschriften auf dem Vertrag sind fir die Zwecke der Gultigkeit, Durchsetzbarkeit und Zulassigkeit handschriftlichen
Unterschriften gleichgestellt. Diese Vereinbarung kann in einer oder mehreren Ausfertigungen ausgefertigt werden, von denen
jede als Original gilt, sofern sie denselben Inhalt haben.

13.14 Geltendes Recht, Gerichtsstand. Dieser Vertrag unterliegt den Gesetzen von Osterreich. AusschlieRlicher
Gerichtsstand ist Wien. Die Anwendung des Ubereinkommens der Vereinten Nationen {ber Vertréage (ber den internationalen
Warenkauf ist ausgeschlossen.

13.15 Fortbestehen. Bestimmungen, die die Beendigung oder den Ablauf des Vertrags iberdauern, sind solche, die sich auf
Haftung und deren Beschrankung, Vertraulichkeit, Zahlung und solche Geschaftsbedingungen beziehen, die das Vertragsende
nach Sinn und Zweck Gberdauern.
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	Sollten die Parteien persönliche Informationen an die jeweils andere Partei in Verbindung mit dem Vertrag weitergeben, soll folgendes gelten: (i) Beide Parteien sind dafür verantwortlich die lokalen Vorschriften und Gesetze zum Datenschutz zu befolgen...



